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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 7 „Wohngebiet“, Stadt 
Mittenwalde, OT Brusendorf 

Ansprechpartner*In: Frau Blumberg, Tel.: 0355-4991-1339 
TOEB@lfU.brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☐ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

1. Sachstand 
Antragsgegenstand ist die 1.Änderung des Bebauungsplanes „Wohngebiet“ der Stadt Mittenwalde, 
Ortsteil Brusendorf. Der B-Plan wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung aufgestellt. Ziel der 
vorgelegten Planung ist die Schaffung von Planungsrecht für die Errichtung von Wohnnutzung. Es ist 
auch die Entwicklung von altersgerechtem Wohnraum vorgesehen. Im Geltungsbereich wird ein 
Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) und eine Verkehrsfläche 
festgesetzt. Im Plangebiet befindet sich ein Wohnhaus und die dazugehörigen Nebenanlagen im 
Bestand. 

Im Geltungsbereich und der näheren Umgebung des vorliegenden B-Planes befinden sich nach 
aktuellem Kenntnisstand keine nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
genehmigungsbedürftigen Anlagen. Rund 800m nördlich verläuft die A10. Die L40 verläuft circa 120m 
südlich.  

Der vorliegende Bebauungsplan wurde insbesondere nach den Grundsätzen des § 50 BImSchG i.V.m. 
§ 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) geprüft. Demnach sollen Flächen 
unterschiedlicher Nutzung einander so zugeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1 
und 3 BImSchG) auf schutzwürdige Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen 
ausgeschlossen werden. 
 
2. Fazit 
Die Erstellung eines Umweltberichtes wird in Aussicht gestellt. Negative Auswirkungen der Planung auf 
das Schutzgut Mensch sind nach jetzigem Kenntnisstand primär durch baubedingte, temporäre 
Emissionen zu befürchten. Diese sind nach Maßgabe des Brandenburgischen 
Landesimmissionsschutzgesetz vom 22.Juli 1999 (LImSchG), der Richtlinien der Geräte- und 
Maschinenlärmschutzverordnung vom 29.08.2002 (32. BImSchV, BGBl. I S. 3478) und der 
„Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen“ vom 
19.08.1970 (AVV Baulärm, Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 160 vom 01.09.1970) zu mindern. Die 
baubedingten Ausführungen werden bei fach- und sachgerechter Ausführung als verträglich 
eingeschätzt. Verkehrsimmissionen im Plangebiet können, vor allem bei Mitwindverhältnissen, nicht 
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grundsätzlich ausgeschlossen werden. Ergänzungen oder weiterführende Untersuchungen sind nach 
jetzigem Kenntnisstand jedoch nicht erforderlich. 

Ausgehend von Art und Umfang der geplanten Neuentwicklung von Wohnsiedlungsflächen und dem 
bereits in der näheren Umgebung existierenden Nutzungsbestand sind Immissionskonflikte infolge der 
Vorhabensrealisierung derzeit nicht erkennbar. Die vorgelegte Planung wird als realisierbar 
eingeschätzt.  

Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen.  

 
 
 
Dieses Dokument wurde am 28.03.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 


